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die Techniker  Krankenkasse  (TK) hat mir auf Rückfrage mitgeteilt, Ihre An-
frage in der oben genannten Angelegenheit mit Schreiben vom 
18.  Oktober  2023 beantwortet zu haben.  

Des  Weiteren   habe  ich  der  TK  mitgeteilt,  dass  auch  nach  meiner  Auffas-
sung  Art.  30  Abs.  4  DSGVO  keine  dem  IFG  vorge hende  Spezialregelung 
dar stellt .  Nach  der  Rechtsprechung  des  Bundesverwal tungsgerichts  wird 
das  IFG  nur  durch  solche  Regelungen  verdrängt,  die   einen  mit  §  1  Abs.  1 
IFG  identischen  sachlichen  Regelungsgehalt  aufweisen   und  sich  als  ab-
schließende Regelung verstehen (vgl. BVerwG, Urteil vom  22. März 2018 - 
7  C  30/15).  Dies  trifft  auf  Art.  30  Abs.  4  DSGVO  jedoch   aus  meiner  Sicht 
nicht zu. Mit der Regelung des Art. 30 DSGVO soll den Aufsichtsbehörden  
die datenschutzrechtliche Ex -post -Kontrolle ermöglicht we rden. Der Wahr-
nehmung  dieser  Kontrollaufgabe  dient  auch  die  Regelung  von  Absatz  4,  
der die Pflicht zur Übermittlung des Verzei chnisses auf Anfrage an die Auf-
sichtsbehörde normiert. Während Art.  30 Abs.  4 DSGVO somit die effektive  
Aufgabenwahrnehmung durch die Aufsichtsbehörden sicherstellen will,  
gewährt  §  1  Abs.  1  IFG  einen  Anspruch  für  Jedermann   auf  Informationszu-
gang  zu  amtlichen  Dokumenten.  Art.  30  Abs.  4  DSGVO  ist  somit  bereits  
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mangels identischen Regelungsgehalts nicht als eine das IFG verdrängen-
de Spezialnorm i.S.d. § 1 Abs. 3 IFG zu sehen. 

Darüber hinaus ist aber auch nicht von einer abschließenden Regelung 
auszugehen. Zwar ist die Regelung des § 4g Abs. 2 Bundesdatenschutzge-
setz alte Fassung (BDSG aF), die ihrerseits auf die Vorgaben der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Richtlinie) zurückzuführen ist, nicht in die DSGVO 
und die aktuelle Fassung des BDSG übernommen worden. Es finden sich 
jedoch keine Anhaltspunkte dafür, die Regelung des Art. 30 Abs. 4 DSGVO 
als abschließend zu verstehen. Vielmehr wurden mit den Regelungen in 
Artt. 12ff. DSGVO spezielle Pflichten geschaffen, die vorrangig der Infor-
mation der betroffenen Personen dienen sollen und somit die ursprünglich 
zu diesem Zweck geschaffene Regelung zur Übersendung des Verarbei-
tungsverzeichnisses in der Datenschutz-Richtlinie abgelöst haben. Dem 
Transparenzgedanken der DSGVO folgend, scheint die Intention des Aus-
schlusses einer überobligatorischen Information interessierter Personen 
durch Bereitstellung des Verzeichnisses über Verarbeitungstätigkeiten 
auch fernliegend. Somit ist im Ergebnis davon auszugehen, dass unter Zu-
grundelegung der durch das Bundesverwaltungsgericht entwickelten Krite-
rien die Regelung des Art. 30 Abs. 4 DSGVO keine das IFG verdrängende 
Spezialregelung ist. 

Einer potenziellen Gefährdung der IT-Sicherheit oder etwa dem Schutz von 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen kann auf Grundlage der einschlägi-
gen Ausschlussgründe nach dem IFG angemessener Rechnung getragen 
werden, weil hier das jeweilige Verzeichnis über die Verarbeitungstätigkei-
ten nach Art. 30 DSGVO individuell betrachtet wird. 

Ergänzend dazu habe ich auch die eigene Verwaltungspraxis meines Hau-
ses hingewiesen, wonach grundsätzlich Verzeichnisse im Sinne von 
Art. 30 DSGVO herausgegeben, wenn auch einzelne Passagen unter Beru-
fung auf die entsprechenden Ausnahmetatbestände der §§ 3 bis 6 IFG un-
kenntlich gemacht werden. 

Vorbehaltlich Ihrer gegenteiligen Mitteilung gehe ich davon aus, dass Sie 
das Vermittlungsverfahren als erledigt ansehen, und nehme den Vorgang 
zu den Akten. 

Mit freundlichen Grüßen 
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